
 

 

 

Norddeutscher Fußball -Verband  Franz-Böhmert-Str. 1B, 28205 Bremen 

 

An die Verantwortlichen für den Juniorinnenfußball 

- in den Landesverbänden 

Bremen 

Hamburg 

Niedersachsen 

Schleswig-Holstein und 

- NFV-Jugendausschuss 

Ihr Zeichen:       Unser Zeichen:    Datum: 27.01.2010 

 

1. Norddeutscher B-Juniorinnen Pokal 2010 
 

 

1. Spielberechtigt sind B- und C-Juniorinnen der Geburtsjahrgänge 1996 bis einschließ-

lich 1993, wenn sie bis zum 01.02.2010 eine gültige Pflichtspielerlaubnis für den teil-

nehmenden Verein erhalten haben. Spielerinnen mit einer für die laufende Spielserie 

erteilten Gastspielerlaubnis (Zweitspielrecht) dürfen am Wettbewerb teilnehmen. 

 

2. Teilnahmeberechtigt sind pro Landesverband zwei Mannschaften, jedoch nicht der 

Landesmeister. 

 

3. Die Mannschaft muss in der laufenden Saison am 11er Spielbetrieb teilgenommen 

haben. 

 

4. Für die Durchführung der Spiele um die Norddeutsche B-Juniorinnen-Pokal gelten die 

Spiel- und Jugendordnung des DFBs, die amtlichen Fußballregeln sowie die Regelungen 

dieser Ausschreibung.  

 

5. Der Heimverein ist für die Stellung eines Rasenplatzes sowie für den ordnungsmäßigen 

Platzaufbau und für die Bereitstellung des Spielballes verantwortlich. Erzielte Einnahmen 

verbleiben dem Heimverein. 

 

6. Schiedsrichter: Das Schiedsrichtergespann setzt Christine Frai vom Schiedsrichteraus-

schuss des NFVs an. Die Kosten übernimmt der Heimverein und werden wie folgt abge-

rechnet:  

Der Schiedsrichter erhält 25,-- € und die Schiedsrichterassistenten jeweils 15,-- €. Bei 

den Fahrtkosten werden 0,30 € Kilometergeld sowie 0,02 € pro Kilometer für jede weite-

re mitgefahrene Person abgerechnet. 

 

7. Spieltracht: Die teilnehmenden Mannschaften haben die Farbe der Spielkleidung 

abzustimmen. 
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8. Auswechselspieler: Während des gesamten Spiels dürfen vier Spielerinnen ausgewech-

selt werden. Eine ausgewechselte Spielerin kann nicht wieder eingewechselt werden. 

 

9. Spieldauer: Die Spielzeit beträgt bei den B-Juniorinnen 2 x 40 Minuten. 

 

10. Spielwertung: Die Spiele werden im KO-System durchgeführt. Ist nach dem Ablauf der 

regulären Spielzeit kein Sieger ermittelt, wird das Spiel um 2 x 10 Minuten verlängert. Ist 

nach der Verlängerung noch kein Sieger ermittelt, ist die Entscheidung durch Elfmeter-

schießen (DFB-Regelung) herbeizuführen. 

 

11. Meldung der Spielergebnisse: Jeder Heimverein ist verpflichtet das Spielergebnis 

unmittelbar nach Spielschluss (spätestens 30 Minuten nach Spielende) in das DFBnet 

einzugeben. 

 

12. Reisekosten: Der anreisende Verein erhält, wenn er nicht einem Männer-

Bundesligaverein angehört, eine Kilometerpauschale von 0,89 € in Höhe von maximal  

300,- € vom Norddeutschen Fußballverband e.V. Der Zuschuss muss schriftlich in der 

NFV-Geschäftsstelle (Franz-Böhmert-Str. 1b, 28205 Bremen) beantragt werden. 

 

 

Norddeutscher Fußballverband e. V. 

- Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball - 

 

 

Norddeutscher B-Juniorinnen-Pokal 2010 
 

Meldung  bis 16.05.2010 

 

Vorrunde:   22.05.2010, 16.00 Uhr 

   Spiel 1: Bremen I – Hamburg I 

   Spiel 2: Hamburg II – Niedersachsen II 

   Spiel 3: Bremen II – Schleswig Holstein I 

   Spiel 4: Schleswig Holstein II – Niedersachsen I 

 

Halbfinale: 29.05.2010, 16.00 Uhr 

  Spiel 5: Sieger Spiel 4 – Sieger Spiel 1 

  Spiel 6: Sieger Spiel 3 – Sieger Spiel 2 

 

Finale:  05.06.2010, 16.00 Uhr 

  Spiel 7: Sieger Spiel 5 – Sieger Spiel 6 


